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Anfang 2007 wirbelten der Orkan Kyrill und im Januar 2010 der 
Schneesturm Daisy unter anderem die Frage auf, wer die Konse-
quenzen zu tragen hat, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(AN) wegen höherer Gewalt ihren Arbeitsplatz gar nicht oder nur mit 
Verspätung erreicht haben. Nunmehr sitzen überall in der Welt AN 
auf Flughäfen fest statt auf ihren Arbeitsplätzen wegen der Asche-
wolke des Eyjafjallajökull.  

Wird durch diese neue Naturkatastrophe der Urlaub automatisch 
verlängert? Oder müssen AN zusätzlich zum Reisedilemma befürch-
ten, dass ihnen gekündigt werden darf? Weder das eine noch das 
andere Extrem treffen zu. 

Die arbeitsrechtlichen Folgen sind bei Kyrill, Daisy und Eyjafjallajökull 
dieselben: 

• Da die AN das sogenannte Wegerisiko tragen, das heißt die 
rechtlichen Folgen von Hindernissen auf dem Weg zur Arbeit, 
geht der Ausfall von Arbeitszeit finanziell zu ihren Lasten, 
selbst wenn die Hindernisse Folgen einer Naturkatastrophe sind.  

• Eine Urlaubsverlängerung erfolgt nicht automatisch durch die 
Folgen einer Naturkatastrophe. Betroffene Arbeitnehmer können 
sich auch nicht einseitig selbst beurlauben. Dazu bedarf es stets 
einer Genehmigung durch den Arbeitgeber. 

• Die einfachste Methode wäre also der Griff zum Telefon und die 
Verlängerung des Urlaubs durch Vereinbarung mit dem Ar-
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beitgeber. Zumindest im Arbeitsverhältnis treten dann keine finanziellen 
Nachteile ein, weil der Arbeitgeber in diesem Fall Entgelt während des ver-
längerten Urlaubs fortzahlt. 

• Anders sieht die Sache aus, wenn keine Rücksprache mit dem Arbeitge-
ber wegen der Verlängerung des Urlaubs erfolgt oder der Arbeitgeber – 
wenn auch unverständlich in dieser Situation – eine Verlängerung des Ur-
laubs ablehnt. 
Eine Kündigung durch den Arbeitgeber – wie sie im Fall der unzulässigen 
Selbstbeurlaubung erfolgen kann (vgl. u.a. BAG, Urteil vom 16.03.2000 - 2 
AZR 75/99) – wäre ohne Zweifel rechtswidrig.  
Zur Fortzahlung der Vergütung ist der Arbeitgeber in diesem Fall aller-
dings nicht verpflichtet (s.o., Wegerisiko). Ebensowenig kann er im Nach-
hinein Urlaub anordnen. Denn Urlaubsgewährung ist die Befreiung von der 
Arbeitspflicht für einen bestimmten zukünftigen Zeitraum. 

• Die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs einzelner AN ist mitbe-
stimmungspflichtig gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. Sollte sich also 
der Arbeitgeber weigern, den Urlaub zu verlängern, könnte der BR sich 
einschalten und gegebenenfalls auch für einzelne AN die Einigungsstelle 
anrufen. 

• Abmahnungen wegen verspäteten Arbeitsbeginns sind unbegründet, so-
fern die betroffenen AN sich bemüht haben, rechtzeitig zurückzukommen. 

• Fehlzeiten durch verspäteten Arbeitsbeginn brauchen aber nicht 
nachgearbeitet zu werden. Arbeitsleistung ist eine sogenannte „Fix-
schuld“ und kann bzw. braucht nur zu einer bestimmten Zeit erbracht 
werden.  


